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Text 

4. Abschnitt 

Aufwand der Bildungsdirektionen 

1. Unterabschnitt 

Sachaufwand 

Aufteilung des Sachaufwandes der Bildungsdirektion zwischen Bund und Land 

§ 25. (1) Der für die Angelegenheiten der Bundesvollziehung erforderliche Sachaufwand ist vom 
Bund und der für die Angelegenheiten der Landesvollziehung erforderliche sowie der mit der Funktion 
der Präsidentin oder des Präsidenten verbundene Sachaufwand ist vom Land zu tragen. 

(2) Der Sachaufwand der Bildungsdirektion ist ab dem 1. Jänner 2023 auf der Grundlage der Kosten- 
Leistungsrechnung gemäß § 29 auf den Bund und das Land aufzuteilen. Sofern eine Gebietskörperschaft 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 einen Sachaufwand trägt, der gemäß Abs. 1 von der anderen 
Gebietskörperschaften zu tragen wäre, ist von dieser Ersatz zu leisten. Diese Ersatzleistung kann auf 
Grund einer Vereinbarung zwischen den beiden Gebietskörperschaften auch in jährlichen 
Pauschalbeträgen erfolgen. 

(3) Der Aufwand für die Erweiterung des IT-Verfahrens für das Personalmanagement des Bundes 
auf die Besoldung der Landeslehrpersonen ist vom Bund zu tragen. Ein damit in Zusammenhang 
stehender Aufwand für die Erstellung oder Adaptierung von IT-Verfahren des Landes ist vom Land zu 
tragen. Der mit der Landesvollziehung in Zusammenhang stehende Aufwand für den Betrieb und die 
Weiterentwicklung des IT-Verfahrens für das Personalmanagement des Bundes ist zwei Jahre ab der 
Verfügbarkeit für das Land zur Hälfte vom Bund zu tragen. 
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(4) Für den Betrieb und die Weiterentwicklung des vom Bund bereitgestellten und betriebenen IT-
Verfahrens für das Personalmanagement, dessen sich die Länder gemäß Art. IV Abs. 4 des 
Bundesverfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens, BGBl. Nr. 215/1962, 
zu bedienen haben, ist § 44a BHG 2013 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Organe des 
Bundes die Bildungsdirektionen treten. 
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